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         Hinweise zum Antrag 
1. Dieser Antrag ist unbeschadet eines bauaufsichtlichen und wasserrechtlichen Verfahrens für 

genehmigungs- und anzeigebedürftige Vorhaben zusätzlich bei den Stadtwerken Mörfelden-Walldorf 
einzureichen. 

  
2. Den Anschluss des Grundstückes an die öffentliche Abwasser-Behandlungsanlage, jede Änderung der 

Anschlussleitung und des Übergabeschachtes, die Herstellung und evtl. Beseitigung (Stillegung) der 
Grundstücksentwässerungsanlage, den jeweiligen Anschluss von Gebäuden auf dem Grundstück sowie 
die Benutzung der öffentlichen Abwasser-Behandlungsanlage, hat der Anschlussnehmer bei den 
Stadtwerken Mörfelden-Walldorf zu beantragen. 

  
3. Der Antrag ist in jedem Falle rechtzeitig, vor Beginn der Arbeiten, unter Verwendung des bei den 

Stadtwerken Mörfelden-Walldorf erhältlichen Vordruckes zu stellen. 
  

4. Der Anschlussnehmer hat zur Vorbereitung, Überwachung und Ausführung eines 
genehmigungsbedürftigen Bauvorhabens einen zugelassenen Entwurfsverfasser und zugelassenen 
Unternehmer sowie Bauleiter zu bestellen. 

  
5. Bei der Planung der Entwässerungsanlage sind die Forderungen der gültigen Entwässerungssatzung der 

Stadt Mörfelden-Walldorf und die geltenden DIN-Vorschriften, insbesondere DIN 1986-100, sowie sonstige 
bundes- und landesrechtliche Bestimmungen zu beachten. 

  
6. Zur Bearbeitung sind dem Antrag beizufügen: 

a. Beschreibung und Berechnung der Grundstücksentwässerungsanlage 
b. Lageplan des Grundstückes mit Darstellung der Leitungsführung 
c. Gebäudegrundrissplan mit Darstellung der Entwässerungsgegenstände 
d. Schnittplan der zu entwässernden Gebäudeteile 
e. Entwässerungsauskunft 

  
7. Bei der Planung sind die Lage und Tiefe der öffentlichen Abwasser-Sammelleitung zu berücksichtigen. Die 

Anschlussleitungen werden mit einem Mindestquerschnitt von DN 150 ausgeführt. 
  

8. Für jede Anschlussleitung ist auf dem Grundstück ein Reinigungs- und Übergabeschacht nach                             
DIN 1986-100 herzustellen. 

  
9. Die örtliche Rückstauebene ist auf Straßenoberkante im Bereich der Anschlussleitung festgelegt. 

  
10. Ablaufstellen unter der Straßenoberkante sind gegen Rückstau zu sichern. 

  
11. Abwasser, das unterhalb der Straßenoberkante anfällt, ist der öffentlichen Abwasser-Sammelleitung über 

eine automatisch arbeitende Hebeanlage rückstaufrei zuzuführen. 
  

12. Die Einleitung von Grund- und Quellwasser (Drainage) in die öffentliche Abwasser-Sammelleitung ist 
unzulässig. 

  
13. In Garagen und auf Stellplätzen sind alle Abläufe von Flächen, auf denen Kraftfahrzeuge gewaschen, 

gewartet oder betankt werden, über Leichtflüssigkeitsabscheider an die Anschlussleitung für 
Schmutzwasser anzuschließen. 

  
14. Mit der Ausführung der Arbeiten darf erst begonnen werden, wenn der Antrag genehmigt ist. Die 

Genehmigung erfolgt unbeschadet der Rechte Dritter und sonstiger bundes- oder landesgesetzlicher 
Bestimmungen, insbesondere der wasserrechtlichen Vorschriften. 

  
15. Die Stadt Mörfelden-Walldorf lässt die Anschlussleitung im öffentlichen Bereich herstellen, erneuern, 

verändern, unterhalten und ggf. beseitigen.  
  

16. Vor Baubeginn ist die genaue Lage, Tiefe und Art der Anschlussleitung zu überprüfen. 
  

17. Die ordnungsgemäße Ausführung der Grundstücksentwässerungsanlage ist von dem verantwort- 
lichen Bauleiter schriftlich zu erklären (Vordruck). 
Die Inbetriebnahme der Grundstücksentwässerungsanlage ist den Stadtwerken unter Vorlage von 
Bestandsplänen und der Erklärung des Bauleiters schriftlich anzuzeigen. 

  
18. Ohne vorherige Genehmigung der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf dürfen Abwässer nicht in die Abwasser-

Behandlungsanlage eingeleitet werden. 
  

19. Eine Antragsbearbeitung erfolgt nur bei vollständig ausgefülltem und unterschriebenem Antragsformular 
sowie bei Vorliegen der unter Punkt 6 genannten Unterlagen. 

 



 Zutreffendes ankreuzen                                                                                                                                          * Unterlagen beifügen 

 

A Antrag auf Entwässerung 
(zusätzlich zum Bauantrag) 

❑ Antrag auf Anschluss und Benutzung 
der Anschlussleitung/en 
 

Eingangsstempel 

 

  
 
An die 
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf 
Farmstraße 13-15 
64546 Mörfelden-Walldorf 
 
 

❑ 

 
 
❑ 

 
 
❑ 
 
 
❑ 

Antrag auf Herstellung/Erneuerung 
der Anschlussleitung/en 
 
Antrag auf Änderung/Stillegung 
der Anschlussleitung/en 
 
Antrag auf Änderung/Erweiterung der 
Grundstücksentwässerungsanlage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bauschein-Nr. 

 

 

B 
 

Grundstücks- 
bezeichnung 

 

64546 Mörfelden-Walldorf 
 

Straße, Haus-Nr.: 

 
Gemarkung : ❑ Mörfelden      ❑ Walldorf                   Flur-Nr.: 

 

 

 
 
 

 
Flurstück-Nr.: 

 
 
 

C Anschluss- 
nehmer 
 

Name, Vorname 
 

 
Straße, Haus-Nr.: 
 

 
Postleitzahl, Ort 

 
 

 
Tel.: 
(privat) 

 

Tel.: 
(tagsüber) 

 
 

D Art des 
Abwassers 

 
❑ 

 
häusliches Abwasser 

 Anschlusswert 
DIN 1986 T.2                   AWS 

  
Abflussmenge                    l/s 

  
 

 
❑ 

 
Niederschlagswasser 
 

  
Niederschlagsfläche            m2 

  
Abflussmenge                    l/s 

  ❑ nichthäusliches Abwasser  Art  Abflussmenge                    l/s 

 
Grundstücks-
entwässerung 

❑ 
❑ 

Trennsystem 
Mischsystem 

❑ 
 

Anschlussnennweite/n DN 150 ❑ Anschlussnennweite/n 
entsprechend den Plänen  * 

  
❑ Rückstausicherung 

DIN 13564T1Typ5 

❑ Rückstausicherung 
DIN 13564T1Typ3 

❑ automatische Hebeanlage 

  
❑ Abwasservorbehandlung 

entsprechend den Plänen 

❑ Versickerung des 
Dachflächenwassers 

❑ Regenwassernutzungsanlage  
mit ________ m³ Nutzinhalt 

 

E 
 

Weitere 
Angaben 
(Beschreibung, 
Erläuterung, 
Begründung) 
 

      

 
 
 

 
 
 

F Anlagen * 
( 2- fach ) 

 

❑   Entwässerungspläne ❑   Berechnung ❑ 

      

 

G Verpflichtungs- 
erklärung und 
Unterschriften 

Der/Die Anschlußnehmer/in erklärt/en, daß er/sie die 
Bestimmungen der gültigen Entwässerungssatzung 
der Stadt Mörfelden-Walldorf anerkennt, und er/sie 
alle sich aus dem Antrag ergebenden Aufwendungen 
nach Maßgabe der gültigen Entwässerungssatzung 
der Stadt Mörfelden-Walldorf erstatten wird/werden. 
Der /die Anschlußnehmer/in verpflichtet/n sich, für die 
Ausführung der Grundstücksentwässerungsanlage ein 
zugelassenes Unternehmen zu beauftragen. 
 
 
 
Datum, Unterschrift Anschlußnehmer/in 

Der/Die Entwurfsverfasser/in erklärt/en, daß die 
beantragte Entwässerungsanlage den Forde-
rungen der gültigen Entwässerungssatzung der 
Stadt Mörfelden-Walldorf und der DIN- 
Vorschriften sowie sonstiger bundes- und 
landesrechtlicher Bestimmungen entspricht. 
 
 
 
 
 
 
Datum, Unterschrift Entwurfsverfasser /in, Stempel 
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